
 

  

  1 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T
a
g
u
n
g
s
d
o
k
u
m

e
n
ta

tio
n

 

 

Juli 2014 

 

 

Mindestlohn und Mindestsicherung:   

Perspektiven  für Südtirol  

 

Tagung vom 6. Juni 2014  

Bozen  

 

 



AFI Å Arbeitsfºrderungsinstitut 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Impressum 

 

AFI | Arbeitsförderungsinstitut  

Öffentliche Körperschaft für Forschung, Bildung und Information 

Landhaus 12 - Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 - I ð 39100 Bozen 

Tel.: 0471-418830 Fax: 0471-418849     info@afi-ipl.org     www.afi-ipl.org   

 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 

Toni Serafini, Vorsitzender des Institutsausschusses 

 

Verwendung von Informationen, Tabellen und Grafiken, fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise 

- nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet. 

 

 

Impressum 

 

AFI | Arbeitsförderungsinstitut  

Tagungsdokumentation 

Mindestlohn und Mindestsicherung:  Perspektiven  für Südtirol 

 

AFI | Arbeitsförderungsinstitut 

 

Wissenschaftliche Leitung 

Stefan Perini 

 

Koordination für das AFI | Arbeitsförderungsinstitut 

Werner Pramstrahler 

 

Konzeption und Bearbeitung 

Josef Untermarzoner 

Werner Pramstrahler 

 

 

Juli 2014 

 

 

Tagungsdokumentation 

Mindestlohn und Mindestsicherung:  Perspektiven  für Südtirol 

 

AFI | Arbeitsförderungsinstitut 

 

Wissenschaftliche Leitung: 

Stefan Perini 

 

Koordination für das AFI | Arbeitsförderungsinstitut: 

Werner Pramstrahler 

 

Konzeption und Bearbeitung: 

Josef Untermarzoner 

mailto:info@afi-ipl.org
http://www.afi-ipl.org/


AFI Å Arbeitsfºrderungsinstitut 

 

  3 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einführung ____________________________________________________________________________ 4 

1.1 Die Gründe für die Tagung und die Dokumentation _______________________________________ 4 

1.2 Stellungnahmen __________________________________________________________________ 4 

1.3 Thematische Schwerpunkte _________________________________________________________ 5 

2. Die Herausforderungen für den Welfare ____________________________________________________ 6 

2.1 Was uns bevorsteht: Grenzen und Versäumnisse des italienischen Welfare-Systems (Chiara Saraceno) _ 6 

2.2 Die Wohlfahrt messen _____________________________________________________________ 9 

2.3 Bericht Panel I: Welfare in Südtirol messen. ____________________________________________ 15 

3. Das soziale Mindesteinkommen ămade in S¿dtirolò: Stand und interregionaler Vergleich ___________ 16 

3.1 Soziales Mindesteinkommen: Stand und Problematiken in Südtirol (Luca Critelli) ________________ 16 

3.2 Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) in Österreich ______________________________ 22 

3.3 Garantiertes Mindesteinkommen (ăReddito di Garanziaò) in der Autonomen Provinz Trient _______ 25 

3.4 Bericht Panel II: Welfare gestalten: Der Blick über den Tellerrand ___________________________ 27 

4. Wie viel ist Arbeit wert? __________________________________________________________________ 31 

4.1 Gesetzliche Mindestlöhne in Deutschland und Europa (Reinhard Bispinck) ____________________ 31 

4.2 Bericht Panel III: Gesetzlicher Mindestlohn: Eine Perspektive für Italien und Südtirol? ___________ 42 

5. Welche Rolle kann der Dritte Sektor im lokalen Welfare spielen? ________________________________ 45 

5.1 Dritter Sektor: Stütze des Südtiroler Welfare-Systems? (Carlo Borzaga) ________________________ 45 

5.2 Bericht Panel IV: Dritter Sektor und Welfare: Aktuelle Situation und Herausforderungen __________ 47 

6. Glossar _______________________________________________________________________________ 50 

6.1 Mindestsicherung  ________________________________________________________________ 50 

6.2 Gesetzlicher Mindestlohn __________________________________________________________ 52 

 

 

 Zusammenfassender Filmbericht über die Tagung 

http://www.youtube.com/watch?v=udbZwJBM3xA


AFI Å Arbeitsfºrderungsinstitut 

 

  4 

 

1. Einführung 

1.1 Die Gründe für die Tagung und die Dokumentation 

Die nunmehr seit 2008 andauernde Krise stellt den lokalen Südtiroler Welfare vor neue Herausforderungen. Dies gilt 

(1) für den steigenden Bedarf an finanziellen Unterstützungsleistungen und die sich ändernde Struktur der 

EmpfängerInnen; zudem muss (2) verstärkt über Instrumente nachgedacht werden, mit denen die Wirksamkeit der 

Maßnahmen einer Evaluation unterzogen werden kann. (3) Eine Entlastung der öffentlichen Haushalte und eine 

Korrektur der Einkommensverteilung ist stärker als bisher über eine forcierte territorial und branchenübergreifend 

wirksame Entlohnungspolitik zu betreiben. Ab 2015 wird Italien das einzige der großen EU-Länder sein, das nicht über 

einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn verfügt.  

 

Die Tagung des AFI | Arbeitsförderungsinstitut war ein wichtiger Anlass, mit AkteurInnen und ExpertInnen über eine 

Reihe von Themenstellungen in einen Informationsaustausch und Dialog zu treten. 

¶ Welche Konzepte der finanziellen Mindestsicherung werden auf europäischer Ebene diskutiert? 

¶ Kann Südtirol als ein positives Beispiel für andere Regionen fungieren? In welchen Bereichen können wir von 

anderen Regionen lernen? 

¶ Sind gesetzlich festgelegte Mindestlöhne und/oder eine Mindestsicherung als Korrektive der Einkommens-

verteilung angemessen und effektiv? 

¶ Welche Chancen und Risiken birgt die Einführung eines allgemein gültigen gesetzlichen Mindestlohnes? 

¶ Welche Modelle der Vereinheitlichung der Sozialleistungen haben sich in Europa, insbesondere in unseren 

Nachbarländern und ðregionen, bewährt? 

¶ Welche Aufgaben kommen dem ăDritten Sektorò im Sozialsystem zu? 

 

Die Ergebnisse werden in diesem Heft dokumentiert. Die Dokumentation folgt nicht dem Ablauf der Tagung, 

sondern bündelt die Referate und Diskussionsbeiträge zu Themenstellungen. Zudem rundet ein Glossar die 

Dokumentation ab.  

1.2 Stellungnahmen 

 Wie beurteilen die SüdtirolerInnen das Angebot an Sozialleistungen? 

 Wie hoch soll eine angemessene Entlohnung sein? Die Meinung der SüdtirolerInnen 

 Toni Serafini,  Präsident AFI | Arbeitsförderungsinstitut  

 Martha Stocker,  Landesrätin für Arbeit, Soziales und Chancengleichheit, Gesundheit und Sport 

 Stefan Perini,  Direktor AFI | Arbeitsförderungsinstitut 

https://www.youtube.com/watch?v=xN_9RR0I648&list=UU6jgzPkXFe2BlRsrfQFLqQw
https://www.youtube.com/watch?v=PNMCC0kc1mw
http://www.youtube.com/watch?v=3vcUJ6u_t6M
http://www.youtube.com/watch?v=_Q8AuHGyb2Q
http://www.youtube.com/watch?v=xiwekU4CLN8
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1.3 Thematische Schwerpunkte 
 

Die Herausforderungen für den Welfare 

¶ Was uns bevorsteht: Grenzen und Versäumnisse des italienischen Welfare-Systems; Chiara Saraceno, Collegio 

Carlo Alberto, Torino 

¶ Indikatoren für ein Südtiroler Welfare-System; Daniela Mesini, IRS, Mailand 

¶ Bericht Panel  I: ăWelfare messenò; Stefan Perini, Direktor AFI | Arbeitsförderungsinstitut, Bozen 

Das soziale Mindesteinkommen made in Südtirol: Stand und interregionaler Vergleich 

¶ Soziales Mindesteinkommen: Stand und Problematiken in Südtirol; Luca Critelli, Direktor der Abteilung Soziales 

der Autonomen Provinz Bozen ð Südtirol, Bozen 

¶ Die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) in Österreich; Marion Preßlauer, Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz, Wien 

¶ Garantiertes Mindesteinkommen (ăreddito di garanziaò) in der Autonomen Provinz Trient; Gianfranco Zoppi, 

ăAgenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativaó der Autonomen Provinz Trient, Trient 

¶ Bericht Panel II: Welfare gestalten: Der Blick über den Tellerrand; Karl Tragust, Präsident der Agentur für soziale 

und wirtschaftliche Entwicklung, Bozen 

Wie viel ist Arbeit wert? 

¶ Gesetzliche Mindestlöhne in Deutschland und Europa; Reinhard Bispinck, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

liches Institut (WSI), Düsseldorf 

¶ Bericht Panel III: Gesetzlicher Mindestlohn: Eine Perspektive für Italien und Südtirol?; Werner Pramstrahler, AFI 

| Arbeitsförderungsinstitut  

Welche Rolle kann der Dritte Sektor im lokalen Welfare spielen? 

¶ Dritter Sektor: Stütze des Südtiroler Welfare-Systems?; Carlo Borzaga, European Research Institute on 

Cooperative and Social Enterprises (Euricse), Trient 

¶ Bericht Panel 4: Dritter Sektor und Welfare: Aktuelle Situation und Herausforderungen; Josef Untermarzoner, AFI 

| Arbeitsförderungsinstitut , Bozen 

 Zusammenfassender Filmbericht über die Tagung  

 

http://www.youtube.com/watch?v=udbZwJBM3xA
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2. Die Herausforderungen für den Welfare  

2.1 Was uns bevorsteht: Grenzen und Versäumnisse des italienischen Welfare-

Systems 

Chiara Saraceno, Collegio Carlo Alberto, Torino 

Die Wohlfahrt, von der wir kommen und nach der wir streben 

 

Die italienische Wohlfahrt ist nie universalistisch gewesen. Wenn wir die verschiedenen Sektoren des erweiterten 

Wohlfahrtssystems betrachten, hatten nur Gesundheitswesen und Schule eine universalistische Struktur; allerdings auch 

nicht immer und nicht ganz und gar. Die ursprüngliche Struktur des staatlichen Gesundheitssystems war sicherlich 

universalistisch. Und so ist sie weit gehend geblieben, auch wenn die Unterschiede der Qualität der Leistungen auf 

lokaler Ebene, mehr noch als die organisatorischen, zusammen mit der Verwaltung der Wartelisten sowohl territoriale 

als auch vermögensbedingte Ungleichheiten verfestigt haben. Was die Schule anbelangt, stimmt es, dass in Bezug auf 

den Zugang die Grundstruktur universalistisch ist. Aber in den organisatorischen Modellen, den Kriterien für die 

Verteilung der Ressourcen, den Belohnungssystemen für Lehrer und so weiter, wurde niemals wirklich die Frage 

gestellt, ob sie ein (wenn auch nicht alleiniges) Instrument für die Chancengleichheit der zukünftigen Generationen und 

für den Ausgleich der sozialen Ungleichheiten ist. Das bedeutet nicht, es hätte keine Überlegungen und Erfahrungen 

gegeben, einige wurden sogar auch in Gesetze des Staates übertragen - man denke zum Beispiel an die Integration von 

behinderten Kindern in die Schule. Aber es gelang nicht, die Vorstellung auf systematische Weise durchzusetzen, dass 

dort, wo die Bedürftigkeit und die Benachteiligung größer sind, mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 

müssen, und zwar nicht nur in finanzieller Form, sondern auch in Form von Intelligenz und Innovationsfähigkeit. 

Abgesehen von den oft bewundernswerten Initiativen Einzelner und kleiner Gruppen sind die Ungleichheiten in den 

meisten Fällen immer noch eher ein objektiver Umstand als Gegenstand der Arbeit in den Schulen (obwohl sie 

teilweise in verzerrter Weise und im Nachhinein mit ăgroÇz¿gigenò Versetzungen ăkompensiertò wurden und 

manchmal sogar dazu dienten, schwierige Schüler schneller loszuwerden). Die Tatsache, dass nicht klar gezeigt wird, 

worin der Universalismus wirklich besteht, hat dazu geführt, dass unsere Schule, als Ganzes und nicht einzeln, 

besonders schlecht darauf vorbereitet ist, Kinder mit Migrationshintergrund aufzunehmen und zu integrieren, obwohl 

das vorhandene Wissen und die gesammelten Erfahrungen zu diesem Zweck genutzt werden könnten. Die in Italien 

übernommene Vorstellung von Universalismus - die bei den gleichen Zugangschancen stehen bleibt ð verwischt und 

verdeckt den Unterschied der Ausgangspunkte zu Gunsten dessen, der sich in einer besseren sozialen Position 

befindet. 

 

Diese unvollstªndige Vorstellung von Universalismus, die auch in den ăuniversellenò Institutionen vorhanden ist, wird 

dadurch ergänzt, dass die meisten Wohlfahrtsmaßnahmen äußerst kategorial sind. Unser Land hat eines der am meisten 

kategorialen und fragmentierten Wohlfahrtssysteme der entwickelten demokratischen Welt. Einerseits bietet es Schutz 

und verschiedene Ressourcen nicht aufgrund der Bedürfnisse, sondern je nach  Kategorie, zu der man gehört - man 
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denke z.B. an das differenzierte System für den Schutz vor Arbeitslosigkeit und an das Rentensystem. Andererseits ist 

die Staatsangehörigkeit oder der Wohnsitz im Staatsgebiet, insbesondere was die Dienstleistungen anbetrifft, aber auch 

die Geldzuweisungen, weniger bedeutend als der lokale Wohnsitz. Zu dem Kategorialismus, der die Schutzmaßnahmen 

und die Rechte unterscheidet und fragmentiert, kommt der Territorialismus hinzu. Noch vor der Reform des fünften 

Titels unserer Verfassung, mit der der Föderalismus in unsere Ordnung eingeführt wurde, ohne dass vorher die 

gemeinsame Grundlage der Bürgerrechte definiert wurde, war unser Land (und ist es noch immer) ein Land, in dem 

sich das Prinzip ăcuius regio eius religioò durchgesetzt hat: Abhªngig davon, wo du lebst, bekommst du nicht mehr die 

Religion (obwohl das kann mit gleichgestellten konfessionellen Schulen auch passieren kann), sondern ein bestimmtes 

Paket von Leistungen und Ressourcen. 

 

Gegenüber der Zunahme der Risiken und der Schwächung der Schutzsysteme besteht auch das Risiko, eine Art 

Nostalgie nach einem idealisierten Wohlfahrtssystem zu entwickeln, das wir verloren hätten, wobei wir jedoch 

vergessen, dass das Wohlfahrtssystem in Italien auch in den Jahren mit dem höchsten Wachstum äußerst fragmentiert 

und kategorial war und viele Lücken hatte (man denke daran, dass es keine Einkommensbeihilfe für die Armen gab 

und dass die nicht mit dem Gesundheitswesen verbundenen Sozialleistungen nicht sehr verbreitet waren), außerdem 

gab es extreme Ungleichheiten zwischen sozialen Gruppen und auf territorialer Ebene. Eine Wohlfahrt der 

ăerworbenen Rechteó (f¿r diejenigen, die zu der richtigen Kategorie gehºrten, um sie erwerben zu kºnnen), nicht eine 

Wohlfahrt der sozialen Bürgerrechte. 

 

Zusammenfassend sei gesagt, der italienische Wohlfahrtsstaat litt und leidet unter den gleichen Einschränkungen wie 

alle reifen Wohlfahrtssysteme in einem veränderten demografischen, ökonomischen und sozialen Kontext von 

internationalen Beziehungen (was in der internationalen Diskussion als das Entstehen von ăneuen sozialen Risikenò 

bezeichnet wird, die meistens nicht von den traditionellen sozialstaatlichen Strukturen berücksichtigt werden), ohne ein 

ătraditionellesò Wohlfahrtssystem vollstªndig gewªhrleistet/entwickelt zu haben. Es fehlte nicht nur die Unterstützung 

für die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, sondern es wurden noch nicht einmal die Arbeitslosen vollständig und in 

gleichem Maße geschützt. Das System gab fast alles für Renten aus, aber es schützte einen Teil der Rentner (vor allem 

Rentnerinnen) nicht vor der Armut, sondern schuf eine große Ungleichheit zwischen Rentnern, die nicht von 

entsprechender Ungleichheit zwischen den Beiträgen gerechtfertigt war. Es gab keine Maßnahme für ein 

Mindesteinkommen für Arme, aber auch keine effiziente Arbeitspolitik. Und so weiter. 

 

Wir können folglich nicht zurück schauen, um die Krise zu überwinden. Wir müssen von den Verspätungen, den 

Mängeln und den Ungerechtigkeiten unseres ursprünglichen Wohlfahrtssystems ausgehen und die Krise als 

Gelegenheit für die Neuorientierung der Wohlfahrt benutzen. Leider geschieht das nicht, und nicht nur auf Ebene der 

politischen Entscheidungen, sondern auch in den Diskussionen der Linken und der Gewerkschaften. Man betrachte 

zum Beispiel die Aufmerksamkeit, die auf die ăesodatiò (arbeitslose Personen ohne Anspruch auf Rente, die ihre Arbeit 

in Aussicht auf die Rente aufgegeben haben) oder auf Leute im Lohnausgleich gerichtet wird, wobei die vielen 

Menschen ignoriert werden, die noch nicht einmal den Status von ăesodatiò oder Leuten im Lohnausgleich haben; 

ebenso jene in der ăauÇerordentlichen Lohnausgleichskasseò (eine Kategorie, die vom starrkºpfig kategorialen 

institutionell - gewerkschaftlichen Vorstellungsvermögen erfunden wurde). Es sind dies mehr oder weniger alte 
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Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ihre Arbeit verloren haben und die kein Recht auf irgendetwas haben. Oder 

die - oft auch kategorialen - Vereinfachungen, mit denen vom ăB¿rgereinkommenò gesprochen wird, unabhªngig 

davon, ob man von einem universellen Einkommen - abgesehen vom persönlichen oder Haushaltseinkommen -, von 

einem universellen Einkommen nur für die Armen, von einem Einkommen, das für bestimmte Kategorien bestimmt 

ist (zum Beispiel Studenten und/oder Arbeitslose) und so weiter, spricht. 

 

Von diesem Gesichtspunkt aus war die Diskussion aufschlussreich, die dem Vorschlag des damaligen Ministers 

Giovannini das ăSIA ð Unterst¿tzung f¿r die aktive Eingliederungó, also eine MaÇnahme f¿r ein Mindesteinkommen 

für die Armen, einzuführen, folgte. Es wurden sofort Einwände erhoben, und zwar nicht nur von denen, die prinzipiell 

dagegen sind, sondern auch von denen (Gewerkschaften, Mitglieder der Mitte-Links-Parteien), die der Meinung sind, 

dass es eine Rangordnung gibt zwischen denen, die schon vor langer Zeit ein Schutzrecht erworben haben, und denen, 

die das nicht getan haben, das heiÇt zwischen Kategorien von B¿rgern, die anhand von ăerworbenen Rechtenò 

bestimmt werden. Auf diese Weise wurde die Anzahl der Kategorien, die Recht auf irgendeinen Schutz haben - 

geschichtlich betrachtet - sicherlich erweitert (die neueste sind die Leute im außerordentlichen Lohnausgleich). Das ist 

ein Mechanismus, der besser funktionierte, als die Haushaltszwänge noch nicht so eng waren. Aber es wurde ein 

fragmentäres, wenig transparentes System aufgebaut, das auf eine klientelistische Weise ausgenützt werden konnte und 

voller Lücken war, die ihrerseits Betrug und Missbrauch förderten. Der Skandal der Invalidenrenten bestätigt dies: 

Wenn eine Maßnahme für Einkommensbeihilfen fehlt, werden die Armen versuchen, die Bedingungen einer Kategorie, 

der ein Mindesteinkommen zusteht, vorzutäuschen. Und auch andere, und zwar auch Leute, die nicht arm sind, werden 

das nachahmen, da es möglich ist und zuweilen auch von den Verwaltern selbst innerhalb ihrer Günstlingswirtschaft 

empfohlen wird. Das führt auch dazu, dass kein Vertrauen in das System besteht und dass es wenig Solidarität gibt. 

Auch im Bereich der Behinderung gab es ein Phänomen der unangemessenen Kategorialisierung insofern, dass die 

Unterschiede des Schutzniveaus (zum Beispiel die Einkommensbeihilfe) zwischen einer Behinderung und einer 

anderen nicht von einer Beurteilung des Grades der Behinderung, sondern von der Kategorie der Behinderung, von 

ihrer Verhandlungsmacht, abhängig sind. 

 

Italien braucht mehr Universalismus: Sozialpolitiken, die, wie Amartya Sen sagen würde, nicht die Rechte aufgrund von 

Kategorien definieren, sondern all diejenigen gleich behandeln, die in der gleichen Situation sind (zum Beispiel wer 

seine Arbeit verliert, arm oder alt ist und ähnliche Beiträge wie andere alte Menschen bezahlt hat) und andererseits die 

ăindividuellenò und sozialen Benachteiligungen ausgleichen, die dazu f¿hren, dass die Individuen an ihren 

Ausgangspunkten und im Leben ungleich sind. 

 

Deshalb ist meiner Meinung nach heute die wesentliche Frage nicht so sehr, mehr Ressourcen für den sozialen Bereich 

zu fordern, sondern mehr Gerechtigkeit bei der Verwendung der Ressourcen und den Entscheidungen über die 

Ausgaben, und zwar nicht nur im sozialen Bereich, sondern generell. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, den 

Betrag, der ausgegeben werden kann, zu vergrößern (auch wenn man daran arbeiten könnte, das Steuersystem 

effizienter zu machen), sondern zu beurteilen, wie gerecht und effizient dieser Betrag geteilt wird. Die Entscheidung, 

die Immobiliensteuer-Steuer (Imu) denjenigen zu erlassen, die sie bezahlen könnten, geht sicherlich nicht in die 

Richtung, die Ausgaben und das Steuersystem effizienter zu gestalten. Außerdem stimmt es, dass Italien nicht in der 
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Lage war, die Ressourcen aus Europa gut auszugeben; das geht so weit, dass diese nicht nur schlecht und unproduktiv 

ausgegeben wurden, sondern dass es noch nicht einmal gelungen ist, den zugewiesenen Betrag rechtzeitig zu verteilen. 

 

Wenn von Ressourcen die Rede ist, muss man folglich nicht nur von Knappheit und von den durchgeführten 

Kürzungen sprechen, sondern auch von schlechten Mittelverwendung, Verschwendungen und Ungerechtigkeit. 

 

 Chiara Saraceno im Interview (in italienischer Sprache) 

2.2 Die Wohlfahrt messen 

Daniela Mesini, IRS, Mailand 

Im Lauf des vergangenen Jahrzehnts zeichnete sich die Entwicklung der Informationssysteme im sozialen Bereich 

landesweit durch eine beträchtliche Beschleunigung aus, was auch dem Gesetz 328/00 zu verdanken war. Die 

Übertragung der Befugnisse im Rahmen der Sozialpolitik aufgrund der Reform von Teil 5 der Verfassung 

(Verfassungsgesetz 3/2001) bremste jedoch diesen Schub in Richtung eines einheitlichen und koordinierten 

gesamtstaatlichen Systems etwas ab und trug dazu bei, dass Informationsflüsse auf verschiedenen institutionellen 

Ebenen geschaffen wurden, die sich häufig überschneiden und teilweise auf wenig synergetische Weise überlappen. 

Schließen wir das Verzeichnis der sozialen Dienstleistungen und Maßnahmen (ăNomenclatore dei servizi e degli interventi 

socialiò), das SINBA (gesamtstaatliches Informationssystem Kinder und Jugendliche, ăSistema Informatico Nazionale 

Bambini e Adolescentiò), das SINA (gesamtstaatliches Informationssystem zur Überwachung von Pflegebedürftigkeit, 

ăSISS per le Non Autosufficienzeò) und das jüngere ăCasellario dellõAssistenzaò (Für-/Vorsorgeverzeichnis), das beim 

INPS/NISF eingerichtet wird, aus, stellen sich die Informationssysteme ziemlich uneinheitlich und zerstückelt dar. 

Zu bereichs- und themenbezogenen Erhebungen und Studien (über den Bedarf und das System an angebotenen 

Maßnahmen) gesellen sich Informationsflüsse über Ausgaben, territoriale Verwaltungssysteme (über Personal und 

Organisation) sowie computerisierte Sozialkarteien als Arbeits-/Überwachungsmittel des professionellen 

Sozialdienstes. Die unterschiedlichen Informationsflüsse sind jedoch durch unterschiedliche Träger und Zeitabstände 

geprägt und weisen zudem unterschiedliche kognitive Ziele und Methoden zur Wiedergabe der Informationen auf, was 

häufig auf Kosten einer einheitlichen Regelung geht und manchmal aufwändige Duplikate, sektorenspezifische 

Erhebungen und eine uneinheitliche Datenverarbeitung beinhaltet. Um brauchbare Kennzahlen zu erstellen, die den 

speziellen kognitiven Bedürfnissen gerecht werden, müssen einheitliche Informationen zur Verfügung stehen, was die 

Definitionen und ihre Einstufung sowie die Erhebungs- und Verarbeitungsmethode betrifft. 

Es gibt zwei Schlagwörter für eine bewährte Messung des Sozialsystems: die Interoperabilität der Informationssysteme, 

d. h. deren Fähigkeit miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen, und die Vergleichbarkeit der 

erzeugten Daten sowohl in zeitlicher als auch räumlicher Hinsicht. 

Nur auf diese Weise kann anhand der Messung Wissen erzeugt werden, das herangezogen werden kann, um die 

politischen und sonstigen Maßnahmen gerechter zu bewerten, zu planen und zu regeln. 

http://www.youtube.com/watch?v=FhL11uqVtz4
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